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von Personen aus nichtsozialistischen Staaten und 
Westberlin wird das Ziel verfolgt, einen konkreten 
Beitrag zur Durchsetzung der Politik der friedli
chen Koexistenz zu leisten, den Entspannungsprozeß 
weiter zu fördern, den real existierenden Sozia
lismus beispielgebend wirken zu lassen und zu de
monstrieren, daß die DDR ein souveräner,.interna
tional anerkannter Staat ist,
Einreisemöglichkeiten bestehen als Privat-/BeSu
cher-, Touristen- und Dienst-/kommerzielle Reisen, 
Von den imperialistischen Hauptländern, insbeson
dere der BRD sowie von Westberlin, wird der E, 
in immer stärkerem Maße subversiv mißbraucht. Die 
imperialistischen Geheimdienste sowie andere Feind
organe spielen dabei eine immer größere Rolle.
Es. gibt heute kaum noch subversive Handlungen und 
andere feindlich-negative Aktivitäten, bei denen 
nicht über den E, entstandene und aktivierte per
sönliche —► Kontakte und die damit verbundenen 
vielfältigen politisch-ideologischen Einflüsse 
ursächlich, motivbildend, entschlußfördemd oder 
auf andere Weise begünstigend gewirkt haben. 
Eingeordnet in die Lösung der Gesamtaufgabenstellung 
des MfS ist der subversive Mißbrauch des E, vorbeu
gend zu verhindern und zu bekämpfen.
Der E, aus sozialistischen Staaten erhält in Über
einstimmung mit den abgestimmten außenpolitischen 
Zielen der Länder der sozialistischen Staatenge
meinschaft bei der immer stärkeren Annäherung der 
sozialistischen Staaten und Völker wachsendes Ge
wicht und wird zum unmittelbaren Bestandteil der 
Weiterführung der sozialistischen Integration.

Verkehr, grenzüberschreitender; Grenzübertrittsdo- 
kumentevon den zuständigen staatlichen Organen speziell 
für die Realisierung von Sicherheit serf ordemissen 
im grenzüberschreitenden Verkehr ausgestellte Ur
kunden. Sie sind somit unmittelbarer Ausdruck der 
Paß- und Visahoheit und damit der Souveränität je
des Staates.
G, dienen der Legitimation und dem Identitätsnach
weis für eigene Staatsbürger beim Überschreiten der 
Staatsgrenze (während der Aus- bzw. Wiedereinreise 
sowie während des Aufenthaltes im Ausland) oder der 
Legitimation und dem Identitätsnachweis für Aus
länder (einschließlich Staatenlose) beim Überschrei
ten der Staatsgrenze (zum Zwecke der Ein-, Aus- bzw, Durchreise sowie während des Aufenthaltes im 
Besucherstaat),
Aufgrund der genannten Eigenschaften werden die G. 
allgemein von den zuständigen Organen anderer 
Staaten anerkannt. Durch die Art und Weise ihrer 
Ausstellung sowie ihrer Gestaltung sind sie rela
tiv sicher gegen Mißbrauch bzw, Fälschung geschützt.


